
Am Wasserwerk 2 

18311 Ribnitz-Damgarten 

E-Mail: info@boddenland.de 

Fax: 03821/8932-99 

Stilllegung des Wasseranschlusses 

 

Kundennummer: _________________________________ 

Verbrauchsstelle 

Ort:   _________________________________ 

Straße, HNr.:  _________________________________ 

Eigentümer 

Name, Vorname: _________________________________ 

Straße, HNr.:  _________________________________ 

PLZ, Ort:  _________________________________ 

Telefon:  _________________________________ 

 
Antrag auf (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 

Zeitweilige Stilllegung 

Die Abrechnung der Kosten erfolgt nach Aufwand. Es erfolgt weiterhin die Berechnung des Grundpreises. 
Die zeitweilige Stilllegung umfasst folgende Arbeitsleistungen: Absperrung des Hausanschlusses am 

Versorgungsnetz, Ausbau des Wasserzählers, Einbau eines "Blindstückes" an Stelle des Wasserzählers 
oder Abtrennung der Hausanschlussleitung an der Grundstücksgrenze und Verplombung des 

"Blindstückes". 
Der Hausanschluss ist weiter als unter Druck stehend zu betrachten. Er muss durch den 

Anschlussnehmer gegen Beschädigung geschützt werden. Auftretende Schäden, die auf eine mangelnde 
Sorgfaltspflicht des Anschlussnehmers zurückzuführen sind, gehen zu dessen Lasten 

 
Grund der Absperrung:   _____________________________________ 

voraussichtliche Dauer der Absperrung: _____________________________________ 
 
 

Endgültige Stilllegung 

Die Abrechnung der Kosten erfolgt nach Aufwand und ist vom Antragsteller zu tragen. 

Der Hausanschluss wird vollständig vom Verteilnetz getrennt, der Wiederanschluss des Grundstückes an 
die öffentliche Wasserversorgung erfolgt als Neuanschluss gemäß der Ergänzenden Bestimmungen der 

Wasser und Abwasser GmbH Boddenland zur AVBWasserV. 
Die Kündigungsfrist des Vertragsverhältnisses beträgt einen Monat zum Monatsende. 

Kündigung zum    _____________________________________ 
 

Ich/Wir erkläre(n), dass das von der Stilllegung betroffene Grundstück zur Zeit nicht bewohnbar und 

weder gewerblich noch kleingärtnerisch nutzbar ist. Es besteht derzeit kein Bedarf für den Bezug von 
Trinkwasser. 

Sollte sich die Nutzungsmöglichkeit des Grundstückes ändern, werde(n) ich/wir die Wasser und 
Abwasser GmbH -Boddenland- unverzüglich informieren. 

 

 
Als Anlage beizufügen: 

- aktueller Eigentumsnachweis (Grundbuchbenachrichtigung oder Grundbuchauszug) 
 
Für die Richtigkeit der Angaben 
 
 

Datum: ____________________   Unterschrift (Eigentümer) ______________________ 


